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Anmeldung 
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für die Naturspielgruppe Bachenbülach an. Diese 
findet jeweils am Donnerstag von 8.45 – 11.30 Uhr statt. 

Ab August ________________ (Jahr) ausserterminlich ab __________________ (Datum) 

Vorname und Name des Kindes: ____________________________________________________ 

Adresse: _________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: __________________ _____ Nationalität: ________________________________ 

Muttersprache: ____________________________________________________________________ 

Allergien, Krankheiten, sonstiges: ____________________________________________________ 

Unser Kind darf im Notfall mit homöopathischen Kügeli behandelt werden: ja nein 

Vorname und Name der Mutter: ______________________________________________________ 

Telefon: ______________________________ E-Mail: _____________________________________ 

Vorname und Name des Vaters: _____________________________________________________ 

Telefon: ______________________________ E-Mail: _____________________________________ 

Vornamen und Alter der Geschwister: ________________________________________________ 

Fotos unseres Kindes dürfen auf der Homepage veröffentlicht werden: ja nein 

Fotos unseres Kindes dürfen auf Facebook veröffentlicht werden:  ja nein 

Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages erkläre ich mich als erziehungsberechtigter 
Elternteil mit den Vertragsbedingungen einverstanden. 

Ort, Datum: ___________________________ Unterschrift: ________________________________ 

Bitte das ausgefüllte und unterschriebene Formular zustellen an:  
Diana Heini, Chürzi 3, 8184 Bachenbülach oder diana.heini@hotmail.com 
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Vertragsbedingungen  
 

 
Naturspielgruppe 
Das Angebot richtet sich an Kinder ab ca. 3 Jahren bis zum Chindsgieintritt. Im Interesse 
des Kindes und der Gruppe, welche aus max. 12 Kindern besteht, ist ein regelmässiger 
Besuch der Naturspielgruppe empfehlenswert. Der Eintritt erfolgt auf den Beginn eines 
Schuljahres, wobei die Naturspielgruppe eine Woche später startet als die Schulen. Ein 
Eintritt während des Jahres ist möglich, sofern Platz vorhanden und die Spielgruppenleiterin 
damit einverstanden ist.   
 
 
Leiterinnen 
Die Kinder werden von zwei ausgebildeten Spielgruppenleiterinnen begleitet.  
 
 
Anmeldung 
Die schriftliche Anmeldung des Kindes mittels Anmeldeformular ist verbindlich und gilt für 
das ganze Spielgruppenjahr. Bei einem Vertragsrücktritt vor Beginn der Spielgruppe 
verrechnen wir eine Umtriebsentschädigung von CHF 100.00. 
 
 
Probezeit 
Die ersten vier Wochen gelten als Probezeit. Während dieser Zeit ist ein Austritt sofort 
möglich. Bei einem Austritt während der Probezeit sind die effektiv besuchten 
Naturspielgruppen Morgen geschuldet. 
 
 
Kosten 
Der Naturspielgruppen Morgen wird mit CHF 30.00 (inkl. Znüni, Getränke und Material) 
verrechnet. Die Rechnung erfolgt quartalsweise, zahlbar jeweils im Voraus auf Beginn eines 
Quartals (1. August, 1. November, 1. Februar, 1. Mai). Der Quartalsbeitrag von CHF 277.50 
ist unabhängig von der Anwesenheit des Kindes geschuldet, bezahlt wird der für das Kind 
freigehaltene Spielgruppenplatz. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung der Rechnung verfällt der 
Anspruch auf den Spielgruppenplatz.  
 
 
Kündigung 
Eine Kündigung während des Spielgruppenjahres ist beidseits schriftlich und unter 
Einhaltung einer 1-monatigen Kündigungsfrist auf Quartalsende möglich. Bei Nichteinhalten 
der Kündigungsfrist wird auch der nächste Quartalsbeitrag fällig. Bei vorzeitigem Austritt 
erfolgt keine Rückvergütung. Der Vertrag läuft automatisch zum Eintritt in den Kindergarten 
aus. 
 
 
Versicherung 
Die Krankheits-, Unfall- und Haftpflichtversicherung des Kindes für den Aufenthalt in der 
Naturspielgruppe sowie auf dem Hin- und Rückweg ist Sache der Eltern. 
 
Die Naturspielgruppenleiterinnen sind berufshaftpflichtversichert. 
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Haftung 
Es können keine Ansprüche aufgrund von Unfällen, Zeckenbissen oder Insektenstichen 
gegenüber der Naturspielgruppe und deren Leiterinnen geltend gemacht werden. 
 
 
Krankheit und Ausfall 
Es besteht kein Anrecht auf Rückerstattung von ausgefallenen Stunden bedingt durch 
Krankheit, Unfall etc. der Spielgruppenleiterin, sofern dies jährlich weniger als fünfmal 
vorkommt.  
 
Die Absage der Naturspielgruppe wegen schlechter Witterung (Sturm, Kälte) hat keine 
Rückerstattung des Beitrages zur Folge. Bei extremer Kälte behalten wir uns vor, die Dauer 
der Naturspielgruppe zu verkürzen. 
 
Müssen aufgrund einer Weisung des Bundesrates/der Kantone die Kindergärten wegen 
einer Pandemie o.ä. für eine gewisse Zeit geschlossen werden, schliesst auch die 
Naturspielgruppe.  
 
Bei Krankheit eines Kindes muss dieses vor Spielgruppenbeginn bei der Leitung abgemeldet 
werden. Die Kosten für gefehlte Morgen werden nicht rückerstattet. 
 
 
Wichtige Informationen 
Bitte informieren Sie die Spielgruppenleiterin über allfällige Krankheiten, Allergien, benötigte 
Medikamente, wer das Kind abholen darf sowie über private Veränderungen (geplanter 
Umzug, bevorstehende Geburt eines Geschwisters, Todesfall in der Familie usw.). Diese 
Informationen werden vertraulich behandelt und dienen ausschliesslich der Unterstützung 
des Kindes in der Spielgruppe. 
 
 
Ferien und Feiertage 
Die Ferien und Feiertage richten sich nach dem Ferienplan der Schulgemeinde 
Bachenbülach. Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Beitrages. 
 
 
 
 


